	
	SPD
	CDU
	aktuelle Rechtslage

	Ziele
	- Erhalt der Vielfalt

- Verhinderung und Begrenzung einer vor-herrschenden Meinungsmacht

- Qualitätssicherung
	- Reduzierung der Rundfunkgebühr

- Mitbestimmung durch die Bürger

- Transparenz

- Garantie der Staatsferne
	Vorgaben durch Art. 5 I 2 GG (Rundfunkfreiheit):
- Programmautonomie (Staatsfreiheit)
- Grundversorgungsauftrag
- Sicherung der Meinungsvielfalt

	Rolle der Digitalisierung
	Ausbau der dritten Säule
	- keine dritte Säule

- Verschlüsselung von Fernseh- und Internetprogrammen
- dadurch: Abschaffung der Geräteabgabe für internetfähige PCs
	- lediglich programmbegleitende Angebote sind vom Grundversorgungsauftrag erfasst
- eigenständige Angebote erfordern eine spezielle gesetzliche Ermächtigung
(vgl. dazu auch den EU-Beihilfe Streit)

	Organisation
	- Schaffung einer LMA der Länder und

- eines einheitlichen Medienrechts für bundesweite Sachverhalte
	- Abschaffung der Rundfunkräte und der KEF und
- Ersatz durch einen bürgerlichen Kontrollrat
- Abschaffung der GEZ und

- Ersatz durch EGV (Empfgangsgebühren-verwaltung)
	- jedes Bundesland hat ein eigenes Rundfunkgesetz: auf Bundesebene existiert ein Rundfunkstaatsvertrag der Länder

- Kontrolle und Aufsicht durch Rundfunkräte

- Gebühr (im Sinne einer Geräteabgabe) wird von der KEF festgesetzt und von den Landtagen beschlossen

	Programm-vorgaben
	- Konzentration auf Qualität und

- Seriosität
	- strenge Vorgaben an eine bezüglich der Sendezeit ausgewogene Grundversorgung

- Konzentration auf Information

- keine Werbung
	- der Grundversorgungsauftrag aus Art. 5 verlangt ein ausgewogenes Programm
- Werbung ist zu Zwecken einer Teilfinanzierung zulässig (6. Rundfunk-Urteil des BVerfG)


